
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/11/7 4Ob123/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1961

Norm

VBG §32

Rechtssatz

Die Kündigung eines Vertragsbediensteten wegen Erreichung der Altersgrenze von fünfundsechzig Jahren kann nur

zum Schluß des Jahres ausgesprochen werden, in dem der Bedienstete das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet

hat (betrifft die Rechtslage vor der 3.VBGNov, BGBl 1961/165).
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